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I: Allgemeine Bestimmungen 
(1) Die Bestellungen von Waren oder Leistungen durch 
die Ritz Instrument Transformers GmbH und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Ös-
terreich und Ungarn (nachfolgend „RITZ“) erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen. Entgegenstehende oder abweichende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Warenlieferanten bzw. 
Leistungserbringers (nachfolgend „Lieferant“) gelten nur, 
soweit sie sich mit unseren Einkaufsbedingungen decken 
bzw. wir diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt ha-
ben. 
(2) Die Auftragsbestätigung bedeutet stets, dass Einver-
ständnis mit der Geltung unserer Allgemeinen Einkaufs-
bedingungen besteht; die Annahme der Ware oder Leis-
tung in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen ist kein 
Anerkenntnis entgegenstehender Bedingungen. Unsere 
Einkaufsbedingungen gelten auch bei nachfolgenden Be-
stellungen als vereinbarter Vertragsinhalt.  
(3) Im Einzelfall mit RITZ vereinbarte Abreden (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderun-
gen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Einkaufsbe-
dingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist 
ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestäti-
gung maßgebend. Mündliche Nebenabreden oder Ver-
tragsänderungen nach Vertragsabschluss sind für RITZ 
nur verbindlich, wenn sie von RITZ schriftlich oder in Text-
form bestätigt werden.  
(4) Für die Auslegung von Handelsklauseln sind die        
INCOTERMS® 2020 anzuwenden. 
(5) Soweit individualvertraglich nichts Abweichendes ver-
einbart ist, liegen den Rechtsbeziehungen zwischen RITZ 
und dem Lieferanten, wenn der Lieferant Unternehmer 
gemäß § 14 BGB oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts ist, ausschließlich nachstehende Bedingun-
gen für die vorgenannten Geschäfte zugrunde. 
 
II: Angebot und Vertragsschluss 
(1) Lieferverträge (Bestellungen und Annahme) und Lie-
ferabrufe können in Textform (Telefax, E-Mail, EDI, Web 
EDI) vorgenommen werden. An Bestellungen und Liefer-
abrufe hält sich RITZ zwei Wochen ab Bestelldatum ge-
bunden. Auftragsbestätigungen, die RITZ nach Ablauf 
dieser Frist erhält, gelten als neues Angebot, dass der 
schriftlichen Annahme durch RITZ bedarf. 
(2) Elektronisch erstellte Bestellungen, die u.a. per Tele-
fax oder E-Mail dem Lieferanten von RITZ übermittelt wer-
den sind – soweit kein gesetzlicher Schriftzwang besteht 
– auch ohne persönliche Unterschrift wirksam. 
(3) Angebote oder Kostenvoranschläge begründen keine 
Verpflichtungen für RITZ und werden durch uns nicht ver-
gütet. Jeglicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit der 
Beantwortung von Anfragen oder der Unterbreitung von 
Angeboten ist an die Abteilung unseres Unternehmens zu 
richten, von der die Anfrage stammt. In dem Schriftver-
kehr sind unser jeweiliges Bearbeitungskennzeichen so-
wie das Datum unserer Anfrage anzugeben. Die Ange-
bote des Lieferanten müssen die Waren und Konditionen 
wiedergeben, die sich aus unserer Anfrage ergeben. 
(4) Weicht das Angebot bzw. der Kostenvoranschlag des 
Lieferanten von der Anfrage von RITZ ab, so hat der Lie-
ferant darauf ausdrücklich hinzuweisen. 
(5) Mit einer Angebotsabgabe an RITZ sichert der Liefe-
rant zu eine Herstellbarkeitsanalyse durchgeführt zu ha-
ben, welche Voraussetzung für die Auftragsvergabe ist. 
(6) Die von RITZ in der Bestellung und den vorliegenden 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen angeführten Normen 
und Richtlinien gelten jeweils in der neuesten Fassung 
zum Zeitpunkt der Bestellung. Diese sind vom Lieferanten 

rechtzeitig anzufordern, sofern sie nicht bereits zur Verfü-
gung gestellt wurden. Bemerkt der Lieferant, dass die 
Normen und Richtlinien von RITZ von den gesetzlichen 
Vorgaben abweichen oder diesen widersprechen, so wird 
er RITZ unverzüglich und unentgeltlich auf Abweichungen 
bzw. den Widerspruch hinweisen. 
(7) Stellt der Lieferant seine Zahlungen ein oder wird über 
sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, ist er ver-
pflichtet diesen Umstand RITZ gegenüber ohne schuld-
haftes Zögern anzuzeigen. RITZ ist daraufhin berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten, ohne dem Lieferanten inso-
weit zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. 
(8) Im Falle einer geplanten Abkündigung der von RITZ 
bezogen Produkte/Materialien informiert der Lieferant 
RITZ rechtzeitig mindestens 12 Monate vor der Abkündi-
gung und gesteht RITZ eine „last call“ Bestellung im Um-
fang des Bedarfes von bis zu 24 Monaten zu. 
 
 
III: Lieferzeit und Lieferverzug 
(1) Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich; sind 
Lieferfristen genannt, beginnen diese ab Datum der Be-
stellung zu laufen. Maßgeblich für die Einhaltung ist der 
Eingang der Ware bei der in der Bestellung genannten 
Empfangsstelle (nachfolgend „Lieferort“). Gleiches gilt 
analog auch für Lieferabrufe aus Rahmenverträgen.  
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, RITZ unverzüglich schrift-
lich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder 
ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die 
vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 
(3) Im Falle des Lieferverzuges stehen RITZ die gesetzli-
chen Ansprüche zu. Liefert oder leistet der Lieferant auch 
nicht innerhalb einer von RITZ zur Erfüllung bestimmten 
angemessenen Nachfrist, so ist RITZ nach deren Ablauf 
berechtigt, einen Dritten mit der Vertragserfüllung zu be-
auftragen und vom Lieferanten Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen und Mehrkosten zu verlangen. Daneben 
hat RITZ das Recht, Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht 
des Lieferanten zur Erfüllung und die Verpflichtung von 
RITZ, die Leistung abzunehmen, sind ausgeschlossen, 
sobald RITZ nach Fristablauf im Wege der Selbstvor-
nahme Ersatz beschafft oder statt der Leistung Scha-
densersatz verlangt. 
(4) Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen oder Nacher-
füllungen von Warenlieferungen kommt es auf den Ein-
gang bei dem von RITZ in der Bestellung angegebenen 
Lieferort an. Falls zwischen dem Lieferanten und RITZ 
eine Lieferung mit Aufstellung oder Montage vereinbart 
worden ist, ist für die Rechtzeitigkeit der Lieferung die ord-
nungsgemäße Ausführung der Aufstellung oder Montage 
maßgeblich. Soweit eine Abnahme gesetzlich vorgese-
hen oder vertraglich vereinbart ist, ist für die Bewertung 
der Rechtzeitigkeit der Lieferung bzw. Leistung der Zeit-
punkt der erfolgreichen Durchführung des vereinbarten 
Abnahmetermins maßgebend. 
(5) Nicht vereinbarte Mehrlieferungen berechtigen RITZ, 
entweder die mehr gelieferte Ware bei entsprechender 
Valutierung der Rechnungen abzunehmen oder diese auf 
Kosten des Lieferanten bis zu ihrer Abholung durch den 
Lieferanten einzulagern oder sie auf seine Kosten zurück-
zusenden.  
(6) Der Lieferant ist nicht berechtigt, vor dem vereinbarten 
Liefertermin an RITZ zu leisten, es sei denn es ist etwas 
Anderes ausdrücklich vereinbart. Liefert er mangels ge-
sonderter Vereinbarung dennoch vor der vereinbarten 
Zeit, ist RITZ berechtigt, die Lieferung auf Kosten des Lie-
feranten bis zur vereinbarten Lieferzeit zu lagern oder sie 
auf seine Kosten zurückzusenden. 
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(7) Bei Lieferung von Waren unter Eigentumsvorbehalt ist 
RITZ zur Weiterveräußerung und -verarbeitung im Rah-
men eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes be-
rechtigt. 
(8) Teillieferungen werden von RITZ nur nach ausdrückli-
cher Vereinbarung akzeptiert. 
(9) Bei Software-Produkten ist die Lieferpflicht erst erfüllt, 
wenn auch die vollständige (systemtechnische und Be-
nutzer-) Dokumentation übergeben ist. Bei speziell für 
RITZ hergestellten Programmen ist daneben auch das 
Programm im Quellformat mit der entsprechenden Doku-
mentation zu liefern. 
 
IV: Gefahrenübergang und Dokumente 
(1) Im Falle einer Lieferung ohne Aufstellung oder Mon-
tage geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der 
zufälligen Verschlechterung mit der Übergabe der ver-
tragsgemäßen Ware an dem aus der Bestellung hervor-
gehenden Lieferort auf RITZ über. Falls bei einer Liefe-
rung eine Aufstellung oder Montage vereinbart worden ist, 
erfolgt der Gefahrübergang nach ordnungsgemäßer Aus-
führung der Aufstellung oder Montage, es sei denn es in 
der Bestellung anders vereinbart. 
(2) Ist eine Abnahme vertraglich vereinbart oder gesetz-
lich vorgesehen, geht die Gefahr erst nach Unterzeich-
nung des Abnahmeprotokolls durch RITZ auf RITZ über. 
Zu diesem Zweck vereinbaren RITZ und der Lieferant ei-
nen gemeinsamen Abnahmetermin. Die bloße Inbetrieb-
nahme oder Nutzung durch RITZ ersetzen keinesfalls die 
förmliche Abnahme. Sollte für die Lieferung oder Leistung 
Prüfungen oder Tests vorgesehen sein, trägt der Lieferant 
die sachlichen und seine personellen Kosten. Der Liefe-
rant hat RITZ die Prüfbereitschaft mindestens eine Woche 
vorher anzuzeigen und einen Termin zu vereinbaren.  
(3) Jeder Lieferung sind Lieferschein und Packzettel bei-
zufügen. In allen Versandunterlagen und auf äußeren 
Verpackungen sind Lieferanten-Nr., Bestell-Nr., Material-
bezeichnung und Material-Nr., Chargen-Nr., Brutto- und 
Nettogewicht (kg), Anzahl und Art der Verpackung (Ein-
weg/Mehrweg), sowie Abladestelle, Warenempfänger 
und Aufstellungsbau vollständig aufzuführen; unterlässt 
der Lieferant dies, so sind Verzögerungen in der Bearbei-
tung nicht von RITZ zu vertreten; dies gilt nicht, sofern der 
Lieferant das Fehlen oder die Fehlerhaftigkeit der Anga-
ben nicht zu vertreten hat und dies nachweist.  
(4) Einzelgebinden sind mit der Materialbezeichnung, Ma-
terial-Nr., Serien-Nr. und dem Nettogewicht zu kennzeich-
nen. Sofern RITZ den Lieferanten bei der Bestellung dazu 
auffordert, muss dieser Paletten verwenden, die gemäß 
dem IPPC-Standard (Internationales Pflanzenschutzab-
kommen) behandelt und entsprechend gekennzeichnet 
sind. 
(5) Hat der Lieferant Werkstoff- oder Prüfnachweise zu er-
bringen, so trägt er hierfür die Kosten. Die Werkstoff- 
und/oder Prüfnachweise müssen im Zeitpunkt der Liefe-
rung vorliegen. 
(6) Bei Geräten, Maschinen oder Anlagen sind eine tech-
nische Beschreibung und eine Gebrauchsanleitung ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben kostenlos mitzuliefern. 
Im Übrigen müssen Geräte, Maschinen oder Anlagen den 
Anforderungen der für diese zum Zeitpunkt der Lieferung 
geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen und 
eine CE-Kennzeichnung besitzen. Der Lieferant hat bei 
Maschinen- und Anlagenlieferungen die erforderliche 
oder vereinbarte Dokumentation, insbesondere für deren 
Genehmigung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb, 
Wartung und Reparatur zu liefern. Die Lieferung von 
elektrischen und elektronischen Geräten bzw. Bauteilen 
muss den Vorgaben der europäischen RoHS-Richtlinie 

2011/65/EU, in der jeweils aktuellen Fassung, entspre-
chen. Die Abkürzung RoHS steht dabei für „Restriction of 
the use of certain Hazardous Substances“. 
(7) Bei der Lieferung von gefährlichen Waren hat der Lie-
ferant diese nach den einschlägigen nationalen und inter-
nationalen Vorschriften zu verpacken, zu kennzeichnen 
und zu transportieren bzw. zu versenden und insbeson-
dere alle den Lieferanten treffenden Pflichten gemäß der 
europäischen Chemikalienverordnung für die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Che-
mikalien -- EG-Verordnung Nr.1907/2006, in der jeweils 
aktuellsten Fassung -- (nachfolgend: REACH-VO) in Be-
zug auf die Lieferung der Ware zu erfüllen. Weiterhin stellt 
der Lieferant RITZ in allen in Artikel 31 Ziffer 1 bis 3 
REACH-VO vorgeschriebenen Fällen ein Sicherheitsda-
tenblatt gemäß Artikel 31 REACH-VO in der Sprache des 
Empfängerlandes zur Verfügung und sichert zu, dass er 
seine nach der REACH-VO obliegenden Verpflichtungen, 
wie Vorregistrierung bzw. Registrierung von in der Ware 
enthaltenen Stoffe bzw. Zulassung nach der REACH-VO 
und Informationspflichten nachkommt.  
 
V: Außenwirtschaft 
(1) Der Lieferant hat alle Anforderungen des anwendba-
ren nationalen und internationalen Zoll- und Außenwirt-
schaftsrechts zu erfüllen. Er haftet RITZ dafür, dass alle 
Lieferungen, die einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, 
ordnungsgemäß gekennzeichnet sind und bei Ein- und 
Ausfuhren insbesondere die Warentarifnummer sowie die 
Nummer aus der deutschen Ausfuhrliste angegeben sind. 
Die Kennzeichnung hat auch in Auftragsbestätigungen 
und allen Versandpapieren zu erfolgen. Weiter hat der 
Lieferant auf etwaige Genehmigungspflichten bei (Re-) 
Exporten gemäß den jeweiligen nationalen Ausfuhr- und 
Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestim-
mungen des Ursprungslands der Waren und Dienstleis-
tungen - insbesondere den US-(Re)-Exportbestimmun-
gen unterliegende Positionen - aufmerksam zu machen 
und RITZ darüber schriftlich zu unterrichten.  
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, RITZ eine schriftliche Er-
klärung über den zollrechtlichen Ursprung der Waren spä-
testens zwei Wochen vor Lieferung abzugeben. Ein Lie-
ferant mit Sitz in Deutschland oder anderen EU-Mitglied-
staaten hat RITZ für alle Waren, die die Ursprungsregeln 
im Präferenzverkehr der EU erfüllen, eine Lieferantener-
klärung gemäß der VO (EU) Nr. 2447/2015 zur Verfügung 
zu stellen. Für regelmäßige und über einen längeren Zeit-
raum gelieferte Waren mit Präferenzursprung kann eine 
Langzeitlieferantenerklärung (möglichst für ein Kalender-
jahr) abgegeben werden. Ein Ursprungswechsel ist RITZ 
vom Lieferanten unverzüglich und unaufgefordert anzu-
zeigen. Auf Anfrage hat der Lieferant seine Angaben zum 
Warenursprung mittels eines zollamtlich bestätigten Aus-
kunftsblattes gegenüber RITZ nachzuweisen. 
Die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Internet-
seite der Europäischen Kommission veröffentlichte aktu-
elle Fassung der Ursprungsbedingungen der einschlägi-
gen Präferenzabkommen ist für die Auftragsdurchführung 
maßgebend.  
Im Übrigen hat der Lieferant den nichtpräferenziellen Ur-
sprung der Ware in den Handelspapieren anzugeben und 
wird auf Verlangen von RITZ ein Ursprungszeugnis über 
die Herkunft der Ware erbringen. 
(3) Der Lieferant haftet für sämtliche Nachteile und Kos-
ten, die RITZ durch eine nicht ordnungsgemäße oder ver-
spätet abgegebene Lieferantenerklärung sowie Angaben 
zum Ursprung entstehen, soweit er nicht nachweist, dass 
er diese nicht zu vertreten hat.  
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(4) Auf Verlangen von RITZ hat der Lieferant Ursprungs-
zeugnisse, die für den Handel mit den gelieferten Waren 
benötigt werden, unverzüglich zu beschaffen oder zur 
Verfügung zu stellen. 
 
VI: Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Sie verstehen 
sich – soweit nicht anders vereinbart – DDP Bestim-
mungsort gemäß den INCOTERMS®2020 einschließlich 
handelsüblicher Verpackung, Roll- und Lagergeld sowie 
etwaiger Zollgebühren. Die Versandkosten trägt in jedem 
Fall der Lieferant, auch wenn RITZ eine besondere Ver-
sandart wünscht. Der Lieferant hat auf seine Kosten die 
Verpackung zurückzunehmen und zu entsorgen, sofern 
er durch RITZ bis zur Bezahlung der Lieferung zur Rück-
nahme aufgefordert wird. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis nicht ent-
halten. 
(3) Rechnungen sind, getrennt von der Sendung an die in 
der Bestellung genannte Rechnungsadresse einzu-
reichen; sie müssen im Wortlaut mit den Bestellbezeich-
nungen von RITZ bzgl. Warenbezeichnung, Preis, 
Menge, Positionsnummern übereinstimmen und die 
RITZ-Bestellnummer enthalten. Etwaige Mehr- oder Min-
derleistungen sind in der Rechnung gesondert aufzufüh-
ren. Der Rechnung sind Leistungsnachweise und andere 
Nachweisdokumente beizufügen. Die exakte Bezeich-
nung der auftragsgebenden Abteilung und das Datum des 
Auftrages sind anzuführen. Rechnungen, welche nicht 
alle diese Angaben enthalten, werden zurückgesandt, 
müssen als nicht erhalten gelten, begründen daher keine 
Fälligkeit 
(4) Rechnungen müssen für Zwecke der Intrahandelssta-
tistik und der Präferenzkalkulation für jede Ware die 
achtstellige Warentarifnummer (gemäß aktuellem Waren-
verzeichnis für die Außenhandelsstatistik) wiedergeben. 
(5) Der Lieferant ist verpflichtet, Rechnungen unverzüg-
lich nach Lieferung in 2-facher Ausfertigung RITZ vorzu-
legen. Die Rechnungen müssen prüffähig sein, Abschrif-
ten sind gesondert zu kennzeichnen. Der Lieferant ist wei-
terhin verpflichtet, Rechnungen zu Monatslieferungen bis 
zum 3. Tag des Folgemonats bei RITZ vorzulegen. Im 
Falle von Abweichungen von Gewichten und Leistungs-
parametern werden allein durch uns gemessene Ge-
wichte und Leistungsparameter anerkannt. Verrechnun-
gen erfolgen unter Zugrundelegung der von RITZ ermit-
telten Mengen, Maße, Leistungsparameter und Stückzah-
len. Dem Lieferanten steht es frei, die von ihm ermittelten 
Mengen, Maße, Leistungsparameter und Stückzahlen 
nachzuweisen. 
(6) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung des 
Kaufpreises innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Wa-
reneingang und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder 
innerhalb von 30 Tagen nach Wareneingang und Rech-
nungserhalt netto. Die 14-tägige Frist für den Skontoab-
zug beginnt nicht vor dem Tag, an dem RITZ eine Rech-
nung des Lieferanten, die die Angaben gemäß Absatz 3 
beinhaltet, erhalten hat; dies gilt nicht, sofern der Lieferant 
das Fehlen oder die Fehlerhaftigkeit der Angaben nicht zu 
vertreten hat und dies nachweist.  
(7) Bei Banküberweisung gilt die Zahlung als rechtzeitig 
erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag so rechtzeitig bei 
der Bank eingeht, dass unter normalen Umständen mit ei-
nem rechtzeitigen Eingang der Zahlung zu rechnen ist; 
Verzögerungen der Banken, die am Zahlungsvorgang be-
teiligt sind, sind RITZ nicht zuzurechnen. 
(8) RITZ Verpflichtung zur Zahlung des Preises setzt vo-
raus, dass die Lieferung und Leistungserbringung voll-
ständig und mangelfrei bei RITZ eingegangen/erfolgt ist. 

In jedem Fall ist der Eingang der vereinbarten Prüfproto-
kolle, Qualitätsdokumente oder anderen Unterlagen Vo-
raussetzung. 
(9) Bei vorzeitiger Abnahme von Lieferungen beginnt die 
Zahlungsfrist erst ab bestellungsgemäßem Liefertermin 
und Eingang einer den oben genannten Anforderungen 
entsprechenden Rechnung. 
(10) RITZ ist nicht verpflichtet, Nachnahmesendungen 
entgegenzunehmen. Kosten die im Zusammenhang mit 
Nachnahmesendungen entstehen, sind durch den Liefe-
ranten zu tragen. 
(11) Dem Lieferanten steht ein Aufrechnungs- und Zu-
rückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestell-
ter oder unbestrittener Gegenforderungen zu. 
 
VII: Geheimhaltung 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildun-
gen, Zeichnungen, Spezifikationen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu 
halten. Sie dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung seitens RITZ nicht zugänglich gemacht wer-
den und sind ausschließlich zur Durchführung des Auftra-
ges bzw. auf Grund unserer Bestellung zu verwenden. 
Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwick-
lung des Vertrages für einen Zeitraum von weiteren drei 
Jahren; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlas-
senen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allge-
mein bekannt geworden ist. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, das Auftragsverhältnis zu 
RITZ als solches und dessen Erfüllung sowie Informatio-
nen, die er im Zusammenhang mit dem Auftrag erhält, 
vertraulich zu behandeln. Veröffentlichungen über Liefe-
rungen und Leistungen, die vertrauliche Informationen 
enthalten, bedürfen der ausdrücklichen vorherigen schrift-
lichen Zustimmung von RITZ. Auf eine bestehende Ge-
schäftsverbindung mit RITZ darf zu Werbezwecken oder 
als Referenz gegenüber Dritten nur mit unserer vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung hingewiesen werden. 
 
VIII: Eigentumsvorbehalt und Beistellung 
(1) An Abbildungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Be-
rechnungen und sonstigen Unterlagen behält RITZ sämt-
liche Rechte einschließlich Eigentums- und Urheber-
rechte sowie sonstiger Schutzrechte. Jedes Kopieren 
oder Vervielfältigen vorgenannter Technischer Unterla-
gen und Gegenstände ist nur insoweit statthaft, als es zur 
Ausführung des von RITZ erteilten Auftrages unbedingt 
erforderlich ist. Nach Abwicklung des erteilten Auftrages 
bzw. der Bestellung sind sie unaufgefordert an RITZ zu-
rückzugeben.  
(2) Seitens RITZ beigestelltes Material bleibt Eigentum 
von RITZ und ist vom Lieferanten unentgeltlich und mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns getrennt von 
sonstigen Sachen des Lieferanten zu verwalten und als 
RITZ-Eigentum zu kennzeichnen. Es darf nur zur Durch-
führung des von RITZ erteilten Auftrages verwendet wer-
den. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt RITZ 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. MwSt.) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verar-
beitung. 
(3) Werden die von RITZ beigestellten Sachen mit ande-
ren, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwirbt RITZ das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Ein-
kaufspreis zzgl. MwSt.) zu den anderen vermischten Ge-
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genständen zur Zeit der Verarbeitung. Erfolgt die Vermi-
schung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Lieferant anteilsmäßig Miteigentum an RITZ überträgt, 
der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Mitei-
gentum für RITZ. 
(4) Soweit RITZ gemäß Absatz 2 und/oder Absatz 3 zu-
stehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis aller un-
serer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 
20 % übersteigt, ist RITZ auf Verlangen des Lieferanten 
zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl 
verpflichtet. 
 
IX: Qualitätsveränderung, Qualitätssicherung, Prü-
fungen 
(1) Falls sich beim Lieferanten innerhalb der Abwicklung 
eines Vertrages oder bei einer Neubelieferung im Verhält-
nis zu früheren Lieferungen der gleichen Ware Ausgangs-
materialien, Fertigungsprozesse sowie deren Lieferanten 
von speziellen Prozessen ändern, die für die vertragsge-
mäße Beschaffenheit von Bedeutung sind, ist er verpflich-
tet, RITZ dieses unverzüglich mitzuteilen.  
(2) Verletzt der Lieferant seine Pflicht gemäß Absatz 1, ist 
er RITZ zum Ersatz eines hierdurch entstehenden Scha-
dens verpflichtet. RITZ ist in diesem Fall darüber hinaus 
zum Rücktritt berechtigt. 
(3) Der Lieferant wird eine wirksame Qualitätssicherung 
durchführen, aufrechterhalten und RITZ nach Aufforde-
rung nachweisen. Der Lieferant wird auf Verlangen von 
RITZ ein Qualitätssicherungssystem gemäß DIN ISO 
9001 ff. oder gleichwertiger Art anwenden. 
(4) Der Lieferant ist verpflichtet, Aufzeichnungen über die 
wesentlichen Maßnahmen der Qualitätssicherung zu füh-
ren. Er ist weiter verpflichtet, über alle Tests entspre-
chende Aufzeichnungen zu führen, die im Rahmen dieser 
Qualitätssicherungsvereinbarung durchgeführt worden 
sind. Die Unterlagen sind zehn Jahre nach ihrer Erstel-
lung aufzubewahren. Der Lieferant ist damit einverstan-
den, dass RITZ Einsicht in die Aufzeichnungen nehmen 
kann. 
(5) Während der gewöhnlichen Geschäfts- und Betriebs-
zeiten ist RITZ berechtigt, nach vorheriger Anmeldung 
selbst oder durch qualifizierte Dritte Qualitätsaudits beim 
Lieferanten durchzuführen. Diese dienen dem Zweck, Ef-
fizienz und Genauigkeit des Qualitätssicherungssystems 
nachzuweisen. Die Durchführung solcher Audits hat nicht 
zur Folge, dass die vertraglich vereinbarte oder gesetzli-
che Verantwortlichkeit des Lieferanten im Hinblick auf die 
Qualität der hergestellten und gelieferten Produkte in ir-
gendeiner Weise beeinträchtigt wird, es sei denn, die Be-
einträchtigung der Qualität ist auf eine Vorgabe von uns 
zurückzuführen. 
(6) Der Lieferant ist verpflichtet, ein entsprechendes Qua-
litätssicherungssystem auch mit seinen Zulieferern zu 
vereinbaren.  
(7) Sofern in der Vergangenheit Qualitätsprobleme aufge-
treten sind, ist RITZ auch zu gelegentlichen unangemel-
deten Kontrollen beim Lieferanten berechtigt. 
(8) Überprüfungen werden durch RITZ Mitarbeiter aus der 
für Qualitätssicherung zuständigen Abteilung oder durch 
qualifizierte Dritte durchgeführt.  
(9) Der Lieferant gewährt RITZ, deren Kunden und den 
regulierenden Behörden (wie z.B. den nach dem Mess- 
und Eichgesetz zuständigen Behörden) Zugang zu deren 
Unternehmen sowie den auftragsbezogenen dokumen-
tierten Informationen und steht für Auskünfte zur Verfü-
gung. 
(10) Im Falle eines geheimen Fertigungs- oder Kontroll-
verfahrens hat sich die Prüfung auf eine Ergebniskontrolle 

einer ausreichend großen Stückzahl zu beschränken, so-
weit die Kontrollrechte von RITZ dadurch gewahrt wer-
den. Ist eine ausreichende Kontrolle nur bei Erlangung 
geheimer Informationen gewährleistet, wird die Einhal-
tung des Qualitätsstandards durch einen unabhängigen 
Sachverständigen, welcher durch RITZ zu benennen ist, 
überprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird beiden Parteien 
zugeleitet. 
(11) Sind bestimmte Prüfungen vereinbart, zeigt der Lie-
ferant die Prüfbereitschaft mindestens eine Woche vorher 
an und stimmt mit RITZ einen Prüftermin ab. Ist der Ver-
tragsgegenstand zu dem vereinbarten Prüftermin aus 
Gründen, die der Lieferant zu vertreten hat, nicht prüfbe-
reit oder erfordern Mängel des Vertragsgegenstandes 
wiederholte oder weitere Prüfungen, hat der Lieferant die 
hierdurch RITZ entstehenden Aufwendungen zu erset-
zen. 
(12) Prüfungen, sowie die Vorlage von Nachweisen, be-
rühren nicht unsere vertraglichen oder gesetzlichen Ab-
nahme- und Gewährleistungsrechte. 
 
X: Mangel, Mängelrüge, Mängelhaftung 
(1) Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass die Lieferun-
gen und Leistungen sach- und rechtsmangelfrei sind, die 
vereinbarte und/oder garantierte Beschaffenheit haben, 
fach- und sachgerecht sowie qualitativ einwandfrei erstellt 
wurden, die vereinbarten Produkt- bzw. Leistungsspezifi-
kationen einhalten, sich für die nach dem Auftrag voraus-
gesetzte Verwendung eignet und den in diesen Bedingun-
gen festgelegten sowie vereinbarten und gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen. Weicht die Lieferung oder Leis-
tung von den vorgenannten Anforderungen ab, ist sie 
mangelhaft.  
(2) Mangelhafte Ware darf vom Lieferanten nur zugestellt 
werden falls durch RITZ eine Sonderfreigabe vor der Aus-
lieferung ausgestellt wurde. 
(3) Die Zahlung des vereinbarten bzw. abgerechneten 
Preises stellt kein Anerkenntnis der Lieferung als ver-
tragsgerecht oder mangelfrei dar. 
(4) Offensichtliche Mängel der Lieferung, die bei der Wa-
reneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung ein-
schließlich der Lieferpapiere sowie bei der Qualitätskon-
trolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (z.B. 
offensichtliche Transportschäden, offensichtliche Falsch- 
oder Minderlieferungen) wird RITZ dem Lieferanten, so-
bald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemä-
ßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, unverzüglich 
anzeigen. 
Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersu-
chung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Die Rügepflicht für später entdeckte Mängel, insbeson-
dere, wenn Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung oder 
Ingebrauchnahme feststellbar sind und bemerkt werden 
(nachfolgend „versteckte Mängel“), bleibt unberührt. So-
weit nichts Abweichendes vereinbart wurde, gilt in allen 
Fällen die Mängelrüge seitens RITZ durch Mängelanzeige 
als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 
zehn (10) Werktagen gerechnet ab Wareneingang oder 
bei versteckten Mängeln ab Entdeckung erfolgen. Inso-
weit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspä-
teten Mängelrüge. RITZ obliegen gegenüber dem Liefe-
ranten keine weitergehenden als die vorstehend genann-
ten Pflichten. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht 
keine Untersuchungs- und Rügepflicht seitens RITZ. 
(5) Bei mangelhaften Lieferungen und Leistungen kann 
RITZ nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder die Leis-
tung einer mangelfreien Sache bzw. Leistung verlangen, 
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vom Vertrag zurücktreten oder die vereinbarten Preise 
entsprechend mindern und Schadensersatz bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
(6) Die Nacherfüllung hat nach Wahl von RITZ am Liefer-
ort der Ware bzw. am Ort, an dem die Leistung erbracht 
wurde, oder am Ort, an dem sich die Ware bei Entde-
ckung des Mangels befindet, unverzüglich zu erfolgen. 
Sie gilt als fehlgeschlagen (§§ 440, 636 BGB), wenn der 
Mangel auch nach dem zweiten Nacherfüllungsversuch 
noch nicht beseitigt ist. Ist die Nacherfüllung fehlgeschla-
gen oder für RITZ unzumutbar (z.B. wenn Gefahr in Ver-
zug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht, d.h. es 
RITZ wegen der besonderen Dringlichkeit nicht mehr 
möglich ist, den Lieferanten von dem Mangel und dem 
drohenden Schaden zu unterrichten und ihm eine ange-
messene Frist zur eigenen Abhilfe zu setzen) ist RITZ be-
rechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseiti-
gung selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten besei-
tigen zu lassen. Hierzu ist RITZ auch berechtigt, falls der 
Lieferant mit der Nachfüllung in Verzug ist. Insbesondere 
im Falle der Unzumutbarkeit wird RITZ den Lieferanten 
über diese Ersatzvornahme unverzüglich, nach Möglich-
keit vorher, unterrichten. 
(7) Im Falle von Entwicklungs- oder Konstruktionsfehlern 
behält sich RITZ vor, eine Nacherfüllung als unzumutbar 
angesehen (§ 440 BGB) unverzüglich entweder vom Ver-
trag zurückzutreten oder den vereinbarten Preis herabzu-
setzen (Minderung). Neben diesen beiden Wahlmöglich-
keiten bleibt RITZ das Recht vorbehalten, Schadenser-
satz zu fordern. 
(8) Befindet sich der Gegenstand der Lieferung oder Leis-
tung zur Nacherfüllung im Gewahrsam des Lieferanten 
oder eines Dritten, den der Lieferant oder RITZ berechtig-
terweise mit der Nacherfüllung beauftragt hat, trägt der 
Lieferant die Gefahr der Beschädigung oder des Verlus-
tes des Gegenstands der Nacherfüllung. 
(9) Soweit nichts Abweichendes vereinbart wird, verjäh-
ren die Mängelansprüche in 36 Monaten ab Gefahrüber-
gang gemäß Ziffer IV Absatz 1 und 2 dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen, es sei denn, es gilt eine längere 
gesetzliche Frist. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, be-
ginnt die Verjährungsfrist mit der vorbehaltlosen Ab-
nahme.  
(10) Für den RITZ entstandenen Aufwand im Zusammen-
hang mit einer mangelhaften Lieferung oder Leistung, ver-
langt RITZ vom Lieferanten eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 160,- Euro zuzüglich etwaiger gesetzlicher Um-
satzsteuer. Die Geltendmachung höherer Aufwendungen 
behält sich RITZ ausdrücklich vor. 
 
XI: Produkthaftung, Freistellung, Schutzrechte, Haft-
pflichtversicherungsschutz, Cybersicherheit 
(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verant-
wortlich ist, ist er verpflichtet, RITZ insoweit von Scha-
densersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizu-
stellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Orga-
nisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis 
selbst haftet. 
(2) Im Rahmen seiner Haftung im Sinne von Absatz 1 ist 
der Lieferant verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß 
§§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu 
erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 
von RITZ durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über In-
halt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnah-
men wird RITZ – soweit möglich und zumutbar – den Lie-
feranten unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche 
Ansprüche und Rechte, die RITZ als Auftraggeber zu-
stehen. 

(3) Der Lieferant gewährleistet, dass sämtliche Lieferun-
gen und Leistungen frei sind von Schutz- oder Urheber-
rechten Dritter und, dass durch die vertragsgemäße Nut-
zung durch RITZ oder seinen Kunden keine Schutz- oder 
Urheberrechte Dritter verletzt werden. Dies gilt auch für 
Schutz- und Urheberrechte, welche im Ausland bestehen. 
(4) Haftet der Lieferant nach den gesetzlichen Bestim-
mungen für die Verletzung von Schutzrechten Dritter, wird 
er RITZ von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter auf 
erstes schriftliches Anfordern freistellen. 
(5) Der Lieferant wird auf seine Kosten für alle potenziel-
len Haftungsansprüche aus oder im Zusammenhang mit 
den ihm gegenüber RITZ obliegenden Leistungen eine 
angemessene Betriebs- und Produkthaftpflichtversiche-
rung mit einer pauschalen Deckungssumme von mindes-
tens 5 Millionen Euro pro Personen- und Sachschaden 
und, sofern Montageleistungen erbracht werden, eine 
Montageversicherung abschließen und aufrechterhalten 
und RITZ auf Verlangen entsprechende Nachweise zur 
Verfügung zu stellen. 
(6) Zur Sicherstellung der Kommunikation, der Lieferfä-
higkeit und der entscheidenden Produktinformationen er-
wartet RITZ vom Lieferanten Maßnahmen zu Ausfallsi-
cherheit der IT-Systeme und Absicherung der IT-Systeme 
gegen Bedrohungen von außen. 
 
XII: Energiemanagementsystem, Verpackung 
(1) Der effiziente Einsatz von Energie ist wesentlicher Be-
standteil der Firmenpolitik von RITZ. Bei der Beschaffung 
von Produkten, Dienstleistungen und Einrichtungen, die 
eine Auswirkung auf den wesentlichen Energieeinsatz ha-
ben oder haben können, basiert die Bewertung der Be-
schaffung unter anderem auf der energiebezogenen Leis-
tung (Energieeinsatz, Energieverbrauch, Energieeffizi-
enz). 
(2) Verpackungen sind so zu wählen, dass sie die Emp-
findlichkeit der zu liefernden Waren Rechnung trägt und 
diese ausreichend vor Beschädigungen während des 
Transports schützt, umweltverträglich ist und keiner be-
sonderen Entsorgung bedarf, sowie keine Verunreinigun-
gen der zu liefernden Waren verursacht. 
(3) Grundsätzlich bittet RITZ alle Lieferanten bei beste-
henden energieeffizienteren Alternativen um die optionale 
Erweiterung von Angeboten um diese Varianten bzw. um 
Information über solche Alternativen und damit um die ak-
tive Unterstützung im Rahmen unseres Energiemanage-
mentsystems gemäß DIN ISO 50001. 
(4) Der Auftraggeber ist angehalten seine Vorlieferanten 
ebenfalls auf die Erfüllung dieser Vorgaben hinzuweisen. 
 
XII: Mindestlohn, Arbeitnehmerüberlassung, Arbeits-
sicherheit 
(1) Der Lieferant verpflichtet sich, die Anforderungen des 
Mindestlohngesetzes (MiLoG) bei seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern vollständig einzuhalten und gewähr-
leistet die Einhaltung der Vorschriften des MiLoG auch bei 
etwaig eingesetzten Subunternehmern. Der Lieferant ge-
währleistet die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes (AEntG).  
(2) Verstößt der Lieferant schuldhaft gegen eine Verpflich-
tung aus der vorstehenden Ziffer 1., ist er verpflichtet, 
RITZ von jeglichen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter 
freizustellen. RITZ ist zudem nach den gesetzlichen Vor-
schriften zum Rücktritt von allen Verträgen mit dem Liefe-
ranten hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils berech-
tigt. Ansprüche des Lieferanten wegen des Rücktrittes 
sind ausgeschlossen.  
(3) Der Lieferant verpflichtet sich, RITZ auf Anforderung 
die Einhaltung der Bestimmungen des MiLoG betreffend 
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seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von im beauftragter Subunter-
nehmer unverzüglich durch entsprechende Lohnzah-
lungsnachweise nachzuweisen.  
(4) Der Lieferant verpflichtet sich, Handlungen, welche 
eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) darstellen, nur dann 
vorzunehmen, wenn er hierfür sämtliche erforderlichen 
Genehmigungen besitzt. Weiterhin verpflichtet sich der 
Lieferant, im Falle einer Arbeitnehmerüberlassung die 
einschlägigen Vorschriften, insbesondere des AÜG, voll-
ständig einzuhalten.  
(5) Verstößt der Lieferant schuldhaft gegen eine Verpflich-
tung aus vorstehendem Absatz 4, ist er verpflichtet, RITZ 
von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter freizustel-
len. RITZ ist in diesem Fall ebenfalls zum Rücktritt von 
allen Verträgen mit dem Lieferanten hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils berechtigt. 
(6) Der Lieferant hat bei Durchführung des Vertrages die 
jeweiligen Vorgaben zur Arbeitssicherheit sowie zum Ge-
sundheits- und Umweltschutz zu erfüllen. 
 
XIII: Code of Conduct, Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz  
(1) Der Lieferant verpflichtet sich hiermit, neben den Ver-
pflichtungen aus Verträgen alle Grundsätze und Regelun-
gen des Code of Conduct von RITZ einzuhalten und an-
zuerkennen.  
(2) Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant, die im 
Code of Conduct in Bezug genommenen Antikorruptions- 
sowie Kartell- und Wettbewerbsvorschriften, Sanktions-
vorschriften sowie menschen- und umweltrechtliche Sorg-
faltspflichten (z.B. nach dem Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz) einzuhalten. Seine Mitarbeiter und Vor-
lieferanten verpflichtet er in selbiger Weise.  
(3) RITZ ist berechtigt, Auskünfte vom Lieferanten zu ver-
langen, Auditierungen des Lieferanten selbst durchzufüh-
ren oder durch einen von RITZ bestimmten und zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Sachverständigen und/oder 
Berater durchführen zu lassen. Der Lieferant gestattet 
auch Kunden von Ritz, die vorgenannten Rechte geltend 
zu machen.  
(4) Die Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben des 
Code of Conduct, insbesondere der menschen- und um-
weltrechtliche Sorgfaltspflichten, hat der Lieferant zu do-
kumentieren und auf Verlangen der RITZ jederzeit durch 
prüffähige Unterlagen nachzuweisen.  
(5) Der Lieferant ist verpflichtet, RITZ unverzüglich über 
wesentliche Veränderungen der menschen- und umwelt-
rechtliche Sorgfaltspflichten in seinem Geschäftsbereich 
zu informieren. 
(6) Für den Fall, dass der Lieferant gegen Bestimmungen 
des Code of Conduct verstößt und diesen Verstoß nicht 
nach Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist 
beseitigt, ist RITZ berechtigt, den Vertrag aus wichtigem 
Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder vom Ver-
trag zurückzutreten. Bei Verstoß gegen geltende Antikor-
ruptions- oder Kartell- und Wettbewerbsvorschriften, 
Sanktionsvorschriften (z.B. Anti-Terror Vorschriften, Em-
bargo Vorschriften etc.) sowie menschen- und umwelt-
rechtliche Sorgfaltspflichten (insbesondere nach dem Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz) oder bei anderen 
schwerwiegenden Pflichtverletzungen gegen die vorste-
hende Verpflichtung, ist RITZ auch ohne Setzen einer 
Nachfrist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen oder vom Vertrag zurückzutreten.  
(7) Wird RITZ aufgrund einer schuldhaften Verletzung der 
Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 

oder des Code of Conduct durch den Lieferanten in An-
spruch genommen, stellt der Lieferant RITZ von diesen 
Ansprüchen freizustellen. 
 
XIV: Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtig-
keit 
(1) Auf diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen und den 
Vertrag sowie alle im Zusammenhang stehenden Pflich-
ten findet das materielle Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung ohne Rückgriff auf das Kollisi-
onsrecht und unter Ausschluss der Regelungen des UN-
Kaufrechts (CISG). 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferanten mit Sitz 
in der EU, Norwegen, Island, oder der Schweiz ist Ham-
burg.  
(3) Für Lieferanten mit Sitz außerhalb dieser vorstehend 
genannten Staaten gilt folgende Regelung: 
Alle sich aus oder in Zusammenhang mit diesen Allgemei-
nen Einkaufsbedingungen ergebenen Streitigkeiten wer-
den nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen 
Handelskammer (ICC-Rules), Paris, von einem oder meh-
reren gemäß dieser Ordnung bestellten Schiedsrichtern 
unter Zugrundelegung deutschen Prozessrechts und un-
ter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig 
entschieden. Das Schiedsgericht tagt in Hamburg in deut-
scher Sprache. 
RITZ behält sich das Recht vor, anstelle des Anrufens des 
Schiedsgerichts sein Anliegen auch bei einem sachlich 
und örtlich zuständigen ordentlichen Gericht anhängig zu 
machen. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. 
(5) Erfüllungsort ist der in der Bestellung angegebene Lie-
ferort. 
 
Stand: April 2023 
 
 


